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Richtlinien	Förderung	eines	Klassenprojekts	sowie	von	klassen-	und	
schulübergreifenden	Projekten	

Das	Formular	„Antrag	auf	Kostenzuschuss	für	Schul-	oder	Klassenprojekte“	liegt	im	Sekretariat	der	
Schule	auf	bzw.	kann	es	unter	www.ev-boerhaavegasse.at/diverses/downloads	heruntergeladen	

werden)	

• Unterstützt	werden	Projekte,	Workshops	beziehungsweise	zusätzliche	Unterrichtsmaterialien,	
welche	nicht	aus	dem	Schulbudget	bestritten	werden	können.		
Voraussetzung	ist	ein	Antrag	an	den	Elternverein	vor	Beginn	des	Projekts.	

	
• Um	eine	möglichst	gerechte	Verteilung	der	Elternvereinsmittel	zu	erzielen,	richten	sich	Priorität	und	

Förderungshöhe	vor	allem	nach	dem	Allgemeinnutzen	für	die	Schule.	Je	mehr	Schüler*innen	aktiv	

an	einem	Projekt	teilnehmen	können	oder	von	dessen	Ergebnissen	mittelbar	oder	unmittelbar	
profitieren,	desto	eher	kann	mit	einer	Unterstützung	für	das	Projekt	gerechnet	werden.		
	

• Lehrer*innen	und	Klassenelternvertreter*innen	können	den	Förderantrag	stellen.	
	

• Klassenprojekte		

Es	werden	maximal	2	Klassenprojekte	pro	Klasse	und	Schuljahr	unterstützt.	
Förderungen	für	einzelne	Klassen	beschränken	sich	auf	maximal	300,-	Euro.	
VORAUSSETZUNG	FÜR	EIN	KLASSENPROJEKT:	für	mindestens	50%	der	Schüler*innen	muss	der	

Elternvereinsbeitrag	bezahlt	sein.	
	

• Klassen-	und	schulübergreifende	Projekte	

Wir	fördern	KLASSENÜBERGREIFENDE	PROJEKTE		für	einen	ganzen	Jahrgang	oder	für	
SCHULÜBERGREIFENDE	PROJEKTE	mit	mehr	als	4	Klassen	unterschiedlicher	Jahrgänge.	
	

• Förderungsanträge	müssen	vor	dem	Projekt	gestellt	werden	und	können	nur	dann	bearbeitet	
werden,	wenn	der	Elternverein	die	Möglichkeit	hat,	den	Antrag	noch	vor	dem	Start	der	
Veranstaltung/des	Projekts	zu	beschließen.	

Nachträglich	können	KEINE	Förderungen	gewährt	werden!	

	
Nach	dem	Übermitteln	des	ausgefüllten	Antragsformulars	werden	Sie	die	Obfrau/der	Obmann	
und/oder	die/der	Kassier*in	kontaktieren.	Es	folgt	eine	Antragsprüfung	und	Abstimmung	im	Vorstand	
des	Elternvereins.	

Bei	Fragen	kontaktieren	Sie	uns	bitte	unter:	mail@ev-boerhaavegasse.at	


